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ReformderArmenpflege.Vorgestern
land unter demVorsitzedesMagistrats¬
VicedirektorsDr .Weiskirchner,eineVer¬
sammlungder Obmänner,derArmen¬
Institutestatt ,anwelcherauchdieMagi¬
stratsralleAspergerundhamel ,Sekre
la LachmayerundRechnungsrath
Sieber ,theilnahmen.ObercommissärDr.
MayrerstattetedenBerichtüberdie
Reformder NeuerArmenpflege ,an
welchensicheineeingehendeDebate
knüpfte .AlsErgebnisderBerathung
wurdennachstehendeGrundzügeder
Organisationder WienerGemeinde¬
Armensageeinstimmigfestgestellt,

. )DieArmenpflegeder GemeindeWin¬
wirdnachMaßgabederbestehendenGe¬
setzeundderAnordnungenderWie¬
ner Andraths undStadtrathes
durchdenMagistratunddieArmen¬
institute ausgeübt .DerMagistrathat
hiebei den ihm in demWienerGe¬
mundestatute angewiesenenWir¬
kungskreis .Für jeden WienerGe¬

meinde bezirk wird ein Armen¬
stitut errichtet ,welchesaus dervom
Stadtrathe zu bestimmendenAnzahl
von Armenrathenbesteht .

. )DasAmteines Armenrathesist ein
freiwilliger ,unbesoldetenEhrenamt,

manZu diesemAmtekönnen .
lichenGemeindemitgliederberufen
werden ,welchedas für dieWahlbar ,
keit in die Gemeindevertretungno¬
thige Alterunddie für dieseerfor¬
derlicheUnbescholtenheitbesitzen.
Zur ArmenKinderpflegekönnen
auch Frauen berufen werden .

. )Die AmtsdauerderArmenrathe
wirdaufsechsJahrefestgesetzt .Neu¬
wähleneines ganzenArministe¬
dies werdendurchdieBezirksver¬
tretungüberVorschlagderArmer¬
Instituts - Vorstehungvorgenommenn,
neAufnahmejenerFälle ,inwel¬
cheninfolgeAuflösungoderMan¬
Niederlegung keine Armen¬
Instituts -Vorstehungbesteht .Während
einer Wahlperiode hat dasArmen¬
sität die erforderlichenErgänzen¬
gen dadurchzu bewirken ,daßes
für denRest der WahlgerndeMit¬
gliedercaptiert .JedeWahlundje¬
deCaptationbedarfderBestäti¬
gungdurchdenStadtrath ,welches
auchzusteht ,MitgliedereinesArmen
Institutes ihres Amtesvorläufig ,oder
endgültigzuentheben.

. )Die ArmenInstitute wählenaus
ihrer MitteeinenObmann,Schrift¬
kassa -und Rechnungsführer ,sowie
die vomStadtrathenachBedarfzu
temisierenden Vortreter
systemisierendenStelle treter die
ser Functionäre ,aufsechsJahre .Wäh¬
rend einer Wahlendeerforderliche
Ergänzungswahlengelten mirbis
zumEndedieser Wahlgerde .Die
Wahlender Functionäreundihres
StellvertreterunterliegenderBestä¬
tigungdesStadtrathes

. )DieArmeninstitutsbezirkesind
wennder Umfangder Bezirkeu .
die Zahlder armenBevölkerunges
zweckmäßigerscheinen lassen ,wenn
lich zuuntertheilenunddieArmen¬

institute in territoriale Sectionen
zugliedern .DeneinzelnenSectio¬
nensindin diesemFallejeneGeschäf¬
te der ArmenInstituts zuübertra¬
gen ,welchenichtvoneinerStelleaus
behandeltwerdenmüssen .Eskönnen

auchin deneinzelnenArmenInsti¬
" sobald zweckdienlicherschein ,

sächlicheSectionenohneterritoriale
Begränzunggeschaffenwerden,wel¬
dengewisseZweigederArmenpfle¬
ge ausschließt gewiesenwerden

können .

. )In denWirkungskreisderArmen¬
InstitutegehörtdieErhebungderer¬
hältnissealler jenerPersonen ,wel¬
cheausdemTitel derMittellosigkeit
AnsuchenandieBehördergriffenoder
Unterstützungan sämtlichenMitteln
beanspruchen,dieBeantragungperiodisch
zugewährenderUnterstützungen,die
VerlängerungweitlichbewilligterUnter¬
stützungenfürPersonenüber14Jahre
soferneeinesolcheVerlangirungüber¬
hauptzulässigist ,endlichdieBewilligung
einmaligerAushilfenin denhalten
augenblicklicherdringenderNoth¬

. )PeriodischeUnterstützungendarfder
Magistrat,soweitnichtbesondereVorschrif¬
tenhierüberbestehen,nurbiszudemBe¬
tragevon20l .in ganzbesondersbe¬
rücksichtigungswürdigenFällenbis
zumBetragevon30r .bewilligen,
AushilfendarfdasArmeninstitutbiszu
demhöchstbetragevon20krimeinzel¬
nenFallein ganzbesonderenAufnahm,
fällenbiszu30l .bewilligen.

. )dieBestimmungenüberdieformelle
GeschäftsführungderArmenInstitute
trifftderStadtrath.

. )DemStadtratheundGemeinderathebleibt
esauchvorbehalten,fürbestimmteZwei¬
gederArmenpflegenebendenArmen¬
InstitutenbesondereOrganisationenzu
schaffen,undindenöffentlichenDienstzu

stellen .
10 . )AusständigerAusschußzurFörderung

116
der Reformder ArmenpflegeinWien¬
wirdein Centralrathfür dasArmenge¬
senbestellt .DiesemgehörendieObmann
der WienerArmenInstitute ,diebethei¬
ligtenMagistratReferentenundein
VertreterderstädtischenBuchhaltung
KraftihresAmtes ,außerdemabereine
Anzahlvortreter ,derPrivat-Wohlthätig¬
keitswerin SieinfolgeihrerBe¬
rufungdurchdenStadtrathan .Aufgabe
desContrairath ,welcherregelmäßige
gangenin kurzerZeitabständen
fall ,soll es ,überjeweiligeFragen
der ArmeesenAntragezustellen
undGutachtenabzugeben,aufeinemög¬
lichstgleichförmigePraxis ,derArmen¬
pflegeundaufeingedeihlicherZusam¬
menwirkender öffentlichenprianten
Armenpflegehinzuarbeiten.
11 )zurAnmahnungeinerzweckmäßigen
Verbindungderöffentlichenundpriva¬
denArmenpflegewirdimCentral-Ar¬
cataster des Magistrats eineAus¬
kunftstelleerwählet,welchedieimKa¬
laster gefährtenVormerkungenauch
der privatenArmenpflegezugänglich

macht .Hiebei aber wünsch¬
wirtherklärt ,daßauchdiePrivatohl,
thätigkeits-Vereinedievonihnenertheil¬
ten UnterstützungendemCentral-Ur¬
menCatasterbekanntgeben .DieBe¬
stimmungenüberdie Einrichtungdieser
AusstellewirdderStadtratherlas¬

sen .
12 . )DerMagistrathatimSinnedieser
GrundzügeeineVorschriftüberdieoffe¬
ne Krampflegeder GemeindeWien¬
ausgearbeitenunddemRadtrathe ,zu
Genehmigungvorzulegen.Bisdahinblei¬
bendieBestimmungenderbisheriger
vortritt ,soweitsie nichtschondurch
dieseGrundsätzeaufgehoben,erschei¬

nen ,in Gelang .
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